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I. Gelsehzee; Perordnungen der Reichsbehörden.

Verwendung der bei der Einnahme von Kilwa in Ost-Afrika erbenteten
Geschütze.

Ich bestimme, daß die von den Mannschaften Meiner Schiffe „Carola“ und „Schwalbe“
bei der Einnahme von Kilwa in Ost-Afrika am 4. Mai dieses Jahres erbeuteten drei Kanonen
nebst Lasseten der Direktion des Bildungswesens der Marine zur Einstellung in die Trophäen-
Sammlung zu überweisen sind.

Neues Palais, den 21. Oktober 1890.
Wilhelm.

In Vertretung des Reichskanzlers:
Hollmann.

An den Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt).

Berlin, den 7. November 1890.

Im Einvernehmen mit dem Königlich Preußischen Herrn Minister der geistlichen,
Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten wird bestimmt, daß alle von den amtlich entsandten
Forschungsreisenden und den Leitern wissenschaftlicher Stationen in den Schutgebieten nach
Berlin zu richtenden Sendungen botanischen, zoologischen, geologischen, ethuographischen oder
sonstigen Inhalts, ferner alle Rücksendungen reparaturbedürftiger und unbrauchbar gewordener

*] Mar.-B.-Bl. vom 1. November 1890.


